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gemeinde
6027 römerswil, dorf 6
telefon	041 914 20 60
gemeindeverwaltung@roemerswil.ch
www.roemerswil.ch




Gesuch um Aufbruchbewilligung 

Bewilligungsgesuch für Strassenaufbrüche in der Gemeinde Römerswil.

Das Gesuch, mit den Beilagen, ist min. 4 Wochen vor Baubeginn beim Bauamt der Gemeinde Römerswil einzureichen.
Eingabe per E-Mail:	gemeindeverwaltung@roemerswil.ch
Eingabe per Post:	3-fach an Gemeinde Römerswil, Bauamt, Dorf 6, 6027 Römerswil.




Gesuchsteller / Bauleitung / Unternehmen

Gesuchsteller/in	☐ identisch mit Rechnungsadresse
[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Text2]Firma / Adresse      
[bookmark: Text1]Kontaktperson      
E-Mail / Telefon      

Projektleitung / Bauleitung	☐ identisch mit Rechnungsadresse
Firma / Adresse      
Kontaktperson      
E-Mail / Telefon      

Unternehmen Grabarbeiten	☐ identisch mit Rechnungsadresse
Firma / Adresse      
Kontaktperson      
E-Mail / Telefon      

Unternehmen Belagsarbeiten	☐ identisch mit Rechnungsadresse
Firma / Adresse      
Kontaktperson      
E-Mail / Telefon      
	
Abweichende Rechnungsadresse	     





Informationen zu den Bauarbeiten

Objekt/Adresse:	     
[bookmark: Kontrollkästchen4][bookmark: Kontrollkästchen5]|_| Strassen-Fläche:       m2	|_| Trottoir-Fläche:       m2
Aufbruch-Stellen:       Stk	Schächte/Einbauten:       Stk

Grund des Aufbruchs:	     
Baubeginn:	     	Bauende:      

Planbeilagen:	☐ Situation 1:500 (zwingend)
	☐ Baustelleninstallationsplan inkl. Umleitungskonzept 1:500
	☐      




Bestätigung der Gesuchstellenden / Sicherungsmassnahmen

Die Gesuchstellerin / der Gesuchsteller anerkennt im Namen der Gesuchsteller, der Bauleitung und der Unternehmen die Vorschiften über die Ausführung von Bauarbeiten im öffentlichen Grund (SN 640 535 / VSS 40 538b / VSS 40 886 / VSS 40 731). Sie gehen anderslautenden Bestimmungen des Werkvertrages vor. Bei Streitigkeiten entscheidet das Bauamt Römerswil. 


Der Gesuchsteller/in:	     	     
	Ort / Datum	Stempel / Unterschrift




Bewilligung

[bookmark: Text3]☐ 	Die Zustimmung zur Ausführung der genannten Grabarbeiten wird unter den festgelegten Bedingungen und Auflagen auf Seite/n       erteilt. Die eingereichten Pläne und weiteren Unterlagen sind Bestandteil der Bewilligung. 

☐ 	Das Gesuch wird unter folgender Begründung abgelehnt:       



Gebühren / Kosten

Bewilligungsgebühr:		Fr.	150.00
Kontrollgebühr (sofern nicht über Baugesuch abgerechnet):	Fr.	150.00
Total:		Fr.	300.00







Auflagen und Bedingungen

Die zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Gesetzte, Verordnungen und Normen sind einzuhalten.

1. Signalisation / Verkehrsführung / Verkehrssicherheit 
Die Durchfahrt auf den Verkehrswegen ist zu gewährleisten (Abdeckung der Fahrbahn mit Schwerlastplatten). Die Baustelle ist ordentlich zu signalisieren und zu sichern gemäss «Faktenblatt Baustellensignalisation vif» (abrufbar unter: https://vif.lu.ch/download/fachordner/fachordner_verkehrssicherheit/faktenblaetter). Die Baustelle ist gemäss den Weisungen der zuständigen Organe oder der Norm VSS 40 886 zu signalisieren.


2. Vermessungspunkte
Werden Grenzpunkte oder Lage- und Höhenfixpunkte durch die Grabarbeiten gefährdet, so hat der Antragsteller/in, vor Baubeginn den zuständigen Grundbuchgeometer, Hans Ammann AG, Hochdorf, zu kontaktieren. Die Kosten für die Sicherung und Wiederherstellung von Vermessungspunkten gehen zu Lasten des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin.


3. Grabenauffüllung
Gräben im Strassenbereich müssen mit «Ungebundenem Gemisch 0/45» aufgefüllt werden. Für die Auffüllung kann Recyclingkies gemäss SN 670 071 / 670 119-NA eingesetzt werden. Der Gesuchsteller / die Gesuchstellerin hat auf Verlangen den Eignungsnachweis zu erbringen.
Der Einbau hat schichtweise zu erfolgen. Die eingebauten Schichten sind bis zum Erreichen der Tragfähigkeit gemäss Norm VSS 40 585 zu verdichten.


4. Schachteinbauten
Bei Schächten ist das «Merkblatt - Schachteinbauten» massgebend.


5. Randsteine / Abschlüsse
Bestehende Randsteine / Abschlüsse dürfen nicht unterquert werden!
Die Abschlüsse sind vor den Grabarbeiten, beidseits ca. 30 cm über die Grabenbreite, zu entfernen.
Nach der Grabenauffüllung sind die Abschlüsse, mit neuen Steinen, instand zustellen.


6. Belagsarbeiten
Die Belagsarbeiten sind durch eine fachlich ausgewiesene Unternehmung auszuführen!
Die Belagsarbeiten sind unmittelbar nach Beendigung der Grabarbeiten auszuführen. Grundsätzlich sind die Beläge maschinell einzubauen.
In der Zeit vom 1. November bis 15. März, bei Temperaturen ≤ 5.0 °C und bei zeitlich verzögertem Einbau der Deckschicht, ist die Tragschicht bis OK best. Belag einzubauen.
Die Trag-/Binderschicht ist später abzufräsen und der Deckbelag in der geforderten Stärk einzubauen.

[bookmark: OLE_LINK1]Nacharbeiten der Grabenränder
Vor dem Einbau der Tragschicht sind alle Belagsränder auf eine Breite von mindestens 30 cm nachzuschneiden.

Belagsersatz
Der minimale Belagsersatz ist wie folgt auszuführen:

Strassen:	Längs – Grabenlänge + 2 x 30 cm
Quer – Grabenbreite + 2 x 30 cm, ist die Restbreite ≤ 60 cm, ist der Belag bis zum Rand zu ersetzen.

Trottoir / Gehwege:	Längs - Grabenlänge + 2x 30 cm; min. 1,50 m
	Quer – ganze Breite (Trottoir oder Gehweg)






Anschlussflächen / Untergrund
Sämtliche Anschlussflächen sind vor dem Belagseinbau mit einer bituminösen Kaltspachtelmasse oder Heissbitumen anzustreichen.
Zur Gewährleistung des Schichtverbundes ist auf der unteren Belagsschicht ein geeignetes Haftmittel aufzubringen.

Mischguttypen, -stärke
Ohne andere Weisungen sind nachfolgende Bedingungen anzuwenden.
Der Belag ist im Minimum in der bestehenden Stärke zu ersetzen. Nachfolgende Schichtstärken sind in jedem Fall einzuhalten.

Strasse:	AC T 22 N, 90 mm	AC 8 N, 30 mm	min. 120 mm
Trottoir/Gehwege:	AC T 16 N, 60 mm	AC 8 L, 30 mm	min. 90 mm


7. Markierungen
Markierungen, welche durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden, müssen nach den Bauarbeiten in gleicher Qualität wieder erstellt werden.


8. Werkleitungen
Der Gesuchsteller / die Gesuchstellerin hat sich vor Baubeginn bei den zuständigen Werken über Leitungsprojekte und über die im Bereich der Grabarbeiten vorhanden Leitungen (Gas, Wasser, Elektrizität, Kanalisation, Fernleitungen usw.) zu erkundigen. Die Weisungen der Werkeigentümer sind zu befolgen. 


9. Informationen
Die betroffenen Grundeigentümer/innen und Mieter/innen von den umliegenden Liegenschaften sind frühzeitig zu informieren. Die Arbeiten sind mit den Busbetrieben zu koordinieren. 


10. Instandstellung
Die Instandstellungsarbeiten inkl. Schäden sind umgehend durch ein fachlich ausgewiesenes Unternehme auszuführen (unter Kostenfolge zulasten der Gesuchsteller/in). Die Arbeiten haben gemäss «Standardaufbauten Beläge (vif)» (abrufbar unter: https://vif.lu.ch/download/fachordner/fachordner_strassen/projektierungs_und_ausfuehrungsgrundlagen) und «Belagsinstandstellung bei Aufgrabungen (vif)» (abrufbar unter: https://vif.lu.ch/download/fachordner/fachordner_strassen/projektierungs_und_ausfuehrungsgrundlagen) zu erfolgen. 


11. Mängelbehebung
Allfällige Mängel sind auf erstes Verlangen des Bauamts Römerswil unverzüglich zu beheben. Werden die Mängel bis zur festgesetzten Frist nicht behoben, ist das Bauamt Römerswil berechtigt, zu Lasten des Gesuchtellers / der Gesuchstellerin die notwenigen Arbeiten direkt zu veranlassen. 


12. Abnahmen
Das Bauamt der Gemeinde Römerswil, Tel. 041 914 20 60, ist nach Beendigung der Arbeiten zur definitiven Abnahme aufzubieten.


13. Garantie
Die Garantiefrist für Grabaufbrüche beträgt fünf Jahre ab Fertigabnahme. 


14. Gültigkeit Bewilligung
Die Bewilligung ist ein Jahr gültig.  







15. Varia
Bei den Bauarbeiten sind auf Anlässe Rücksicht zu nehmen. 

Arbeiten im Bereich der Schulanlagen sind grundsätzlich während den Schulferien auszuführen.

Über Ausnahmen entscheidet das Bauamt Römerswil.


Rechtsmittel
Gegen diese Bewilligung kann innert 20 Tagen beim Gemeinderat Römerswil Einsprache erhoben werden. Die Einsprache hat schriftlich in 2-facher Ausfertigung versehen mit einem Antrag und dessen Begründung zu erfolgen. Arbeiten dürfen erst nach der rechtskräftigen Erledigung der Einsprache vorgenommen werden.


[bookmark: Text4]6027 Römerswil,      	Bewilligungsbehörde
		Bauamt Römerswil



		


Versand am:      

Verteiler:
|_| Gesuchsteller/in
[bookmark: Text5][bookmark: Text6]|_| Name und Vorname, Adresse, PLZ/Ort (Grundstückeigentümer/in) (E-Mail) 
|_| Luzerner Polizei, Verkehrspolizei, Rothenburgstrasse 15,6020 Emmenbrücke 2 (E-Mail) 
|_| Polizeiposten Hochdorf, 6280 Hochdorf (E-Mail) 
|_| Feuerwehr Römerswil (feuerwehr.roemerswil@gmail.com) 
|_| Rettungsdienst Seetal (info@rdseetal.ch) 
|_| Busbetriebe Seetal-Freiamt AG (info@bsf-hochdorf.ch) 
|_| Bucher + Partner AG (Bauingenieur) (f.senn@bucher-partnerag.ch) 
[bookmark: Text7]|_| intern:      
|_| RömerInfo oder Website (wenn Sperrung)




Fertigabnahme

Feststellung / Mängel
☐ 	Es wurden keine Mängel festgestellt (vorbehalten bleibt die Garantieabnahme). 
☐	Es wurden folgende Mängel festgestellt:       
Die Mängel müssen bis am       behoben und beim Bauamt Römerswil, Dorf 6, 6027 Römerswil, zur Nachkontrolle angemeldet werden. 


Nachkontrolle vom      	Gesuchsteller/in	Bauamt Römerswil



					






Garantieabnahme

Feststellung / Mängel
☐ 	Es wurden keine Mängel festgestellt. 
☐	Es wurden folgende Mängel festgestellt:       
Die Mängel müssen bis am       behoben und beim Bauamt Römerswil, Dorf 6, 6027 Römerswil, zur Nachkontrolle angemeldet werden. 


Nachkontrolle vom      	Gesuchsteller/in	Bauamt Römerswil



					












Merkblatt Schachteinbau

Schachteinbauten im Strassennetz der Gemeinde Römerswil

Im Bereich von neuen Schächten oder Einbauten muss der Belag in Fahrtrichtung im Strassen- und Trottoirbereich beidseits im Minimum um 1.00 m ersetzt werden.
Seitlich muss der Belag im Strassenbereich auf Minimum um 60 cm, bei Restbreiten ≤ 60 cm bis zum Strassenrand ersetzt werden. Im Trottoir ist der Belag auf die ganze Breite zu ersetzen.

Der Schachtrand, -rahmen muss in der Höhe min. 5 mm überbaut werden.


Schnitt:
Belag in Fahrtrichtung ersetzen.

Fahrtrichtung
[image: ]min. 1.0 m
min. 1.0 m



Grundriss:
Einbau in Strasse		Einbau in Trottoir
Fahrtrichtung



min. 0.6 m

Trottoir ganze Breite

[image: ]                      [image: ]min. 1.0 m
min. 1.0 m
min. 1.0 m
Trottoir ganze Breite
min. 0.6 m
min. 1.0 m
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